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TIROLER LANDESREQIERUNG 
Präsidialabteilung IIIEU-Recht" . 

Präs. IIIEU-Recht-33/433 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft, Verkehr und Kunst 
Verwaltungsbereich Verkehr und 
öffentliche Wirtschaft 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

(2-fach) 

A-6020 Innsbruck 
Eduard-WaIlnöfer-Platz 3 

Tel.: 0512/508 
Klappe: 2208 

Fax: 0512/508-2205 

Sachbearbeiter: Dr. Biechl 
DVR: 0059463 

Betreff: Entwurf eines Führerscheingesetzes; Stellungnahme 

Zu Zl. 167.650/14-1/6-96 vom 12. Juni 1996 

Zum überarbeiteten Entwurf eines Führerscheingesetzes wird fol

gende Stellungnahme abgegeben: 

Zu § 2: 

Bezüglich der im Abs. 1 Z. 1.2 vorgesehenen Unterklasse Al 

sollte bedacht werden, daß das Anheben von Motorleistung und 

Hubraum gegenüber der ehemaligen Gruppe AK den Erwerb dieser 

Lenkberechtigung attraktiv macht. Ein Ansteigen von Motorradun

fällen mit Personenverletzungen oder gar tödlichem Ausgang als 

Folge wird befürchtet. 

Zu § 4: 

Zu Abs. 1 wird bemerkt, daß die Befristung der Lenkberechtigung 

bezüglich der erstmaligen Probezeit von zwei Jahren unbedingt in 

den Führerschein eingetragen werden sollte. Die Kontrolle durch 

die Exekutive würde dadurch wesentlich erleichtert. 

Außerdem sollte die Unterklasse Cl in die Bestimmungen über den 

Probeführerschein aufgenommen werden. 
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Der Tatbestand des § 4 Abs. 5 StVO 1960 sollte im Abs. 5 in die 

Liste der schweren Verstöße aufgenommen werden. Von einem Probe

führerscheinbesitzer ist erst recht zu erwarten, daß er die not

wendigen und richtigen Maßnahmen nach einem Verkehrsunfall mit 

Sachschaden trifft. 

Zu § 5 Abs. 6 und § 11 Abs. 1: 

Die Einholung eines Ergänzungsgutachtens bezüglich der Aus

dehnung einer Lenkberechtigung auf weitere Klassen oder Unter

klassen scheint aus folgenden Gründen nicht sinnvoll: 

a) Die Praxis hat gezeigt, daß derartige Lenkerprüfungen bezüg

lich des Zeitaufwandes einer vollständigen Prüfung gleichzu

setzen sind. 

b) Da der Inhalt eines Ergänzungsgutachtens überhaupt nicht fest

gelegt ist, kommt es in der Regel unter den Prüfern zu erheb

lichen Auffassungsunterschieden, welche Vorschriften und Ver

haltensnormen nun geprüft werden müssen oder nicht. 

Zu § 6; 

Die Bestimmung des Abs. 5 wird in der Praxis zu einer erheb

lichen und daher unerwünschten Erhöhung des Verwaltungsaufwandes 

führen, insbesondere bezüglich der Bereitstellung und Organisa

tion der Prüfungskommission. Die theoretische und die praktische 

Fahrprüfung sollten innerhalb eines einheitlichen Zeitraumes vor 

Erreichung des erforderlichen Lebensalters abgelegt werden kön

nen. 

Zu § 7: 

Die "erhebliche Überschreitung der jeweils zulässigen Höchstge

schwindigkeit" in der Z. 2 des Abs. 3 sollte ziffernmäßig be

stimmt werden, um in der Praxis Auslegungsschwierigkeiten zu 

vermeiden. 

Zu § 8; 

Die Einbeziehung von privaten Ärzten zur Erstellung eines ärzt

lichen Gutachtens bezüglich der gesundheitlichen Eignung des 

Führerscheinwerbers wird ausdrücklich befürwortet. 
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Zu § 9: 

Im Abs. 1 ist vorgesehen, daß dann, wenn im Rahmen der ärzt

lichen Untersuchung eine sichere Entscheidung im Hinblick auf 

die gesundheitliche Eignung nicht getroffen werden kann, die 

kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit des Bewerbers zu prüfen 

oder gegebenenfalls eine Beobachtungsfahrt anzuordnen ist. 

Daraus könnte der Schluß gezogen werden, daß die verkehrspsycho

logische Untersuchung und gegebenenfalls Beobachtungsfahrt eine 

Alternative zur ärztlichen Untersuchung wäre, was natürlich 

nicht zutrifft. Die angeführten Untersuchungen geben aber sehr 

wohl zusätzliche Informationen über Leistungsparameter, die mit 

den normalen ärztlichen Untersuchungsmethoden nicht faßbar sind. 

Der Grund dafür, daß im Rahmen der ärztlichen Untersuchung eine 

sichere Entscheidung im Hinblick auf die gesundheitliche Eignung 

des Werbers oftmals nicht getroffen werden kann, ist der, daß 

Erkrankungen oder Störungen vorliegen, die einer fachärztlichen 

Abklärung und Beurteilung bedürfen. Dies wird aber im vorliegen

den Entwurf offenbar negiert. 

Im § 9 ist auch unklar, wer erforderlichenfalls eine Beobach

tungsfahrt durchzuführen, wer daran teilzunehmen und wer gege

benenfalls die Beurteilung der Leistung im Rahmen der Beobach

tungsfahrt durchzuführen hat. Da es bei der Beobachtungsfahrt 

darauf ankommt, das Verhalten des Probanden im Straßenverkehr 

sowie die Koordination des technischen Gerätes mit der Verkehrs

situation zu überprüfen, wäre die Durchführung der Probefahrt 

und die Beurteilung einem Sachverständigen mit besonderer Erfah

rung auf dem Gebiet des Fahrschulwesens oder der Fahrlehreraus

bildung zu übertragen, da weder der technische noch der medizi

nische Sachverständige über eine entsprechende Ausbildung, Er

fahrung und Urteilsvermögen verfügen. Dies ist gerade bei älte

ren Probanden von Bedeutung, bei denen die Beobachtungsfahrt im 

allgemeinen viel mehr Aufschluß über ihre Verkehrstauglichkeit 

gibt, als die üblichen verkehrspsychologischen Untersuchungen. 

Zu § 15: 

Die bisherige Verwaltungspraxis hat gezeigt, daß der in der Z. 1 

des Abs. 2 enthaltene Begriff der "Glaubhaftmachung" von den Be

hörden sehr unterschiedlich ausgelegt wird (formloses Ansuchen 
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bis Verlustanzeige) . Eine nähere Beschreibung in den Erläuterun

gen zur Frage, wann "Glaubhaftmachung" tatsächlich vorliegt, 

wäre erwünscht. 

Zu § 19: 

Zu Abs. 1 wird mitgeteilt, daß Sechzehnjährige grundsätzlich 

noch nicht die geistige Reife besitzen, um sich der Verantwor

tung des Lenkens eines Kraftfahrzeuges der Klasse B bewußt zu 

sein. Sollte diese Bestimmung beibehalten werden, so ist ein 

massives Ansteigen von Verkehrsunfällen zu befürchten. Dies un

geachtet der angeblich positiven Erfahrungen in anderen euro

päischen Staaten. Tirol spricht sich jedenfalls mit Entschieden

heit gegen das Herabsetzen des Fahralters aus. 

Der Begriff "Naheverhältnis" im Abs. 3 Z. 3 sollte genauer defi

niert werden. Den Ausführungen in den Erläuterungen, daß die 

Eltern als Begleitpersonen nicht geeignet wären, kann nicht ge

folgt werden. In der Praxis wird der Führerscheinkandidat in den 

meisten Fällen das Auto eines Elternteiles zur Ausbildung be

nützen. 

Es sollte auch nicht der Verwaltungsaufwand vergessen werden, 

der notwendig sein wird, um die genaueren Voraussetzungen für 

den Beifahrer zu erheben. 

Zu Abs. 4 wird bemerkt, daß es einern ungeübten Beifahrer schwer 

möglich sein dürfte, in einer kritischen Situation wirksam ein

zugreifen, verfügt doch ein PKW üblicherweise nicht über die 

Ausstattung eines Schulfahrzeuges einer Fahrschule (Fehlen der 

Doppelpedalerie). Weiters würde mit dieser Bestimmung die ge

samte Fahrschullehrerausbildung bzw. Fahrlehrerausbildung in 

Frage gestellt werden. 

Die Überwachung der im Abs. 5 vorgesehenen Ausbildungsfahrt wird 

. in der Praxis unmöglich sein. 

Die im Abs. 7 vorgesehene Führung eines Fahrtenbuches wird nur 

bedingt als Nachweis über die tatsächlich gefahrenen Kilometer 

Auskunft geben können. Manipulationen, die sich nur schwer nach

weisen lassen, dürften leicht möglich sein. 
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Da eine Herabsetzung des Fahralters auf Grund der bereits jetzt 

erschreckend hohen Unfallzahlen der 18- bis 25-jährigen nicht 

verantwortbar und auch sonst gegen die Bestimmungen des § 19 er

hebliche Bedenken bestehen, wird dessen ersatzlose Streichung 

verlangt. 

Zu § 20: 

Im Ahs. 1 sollte vorgesehen werden, weiterhin Lenkerprüfungen 

der Klassen A, B und der Unterklasse Cl gemeinsam, wie bisher, 

ablegen zu können. Als Alternative dazu wäre auch vorstellbar, 

für eine Lenkberechtigung der Klasse C bzw. der Klassen C und E 

eine Fahrpraxis von einem Jahr für die Klasse B zu verlangen. 

Zu § 21: 

Im Ahs. 1 sollte für den Erwerb der Lenkberechtigung der Klasse 

D die Fahrpraxis von zumindest einem Jahr für die Klasse B vor

gesehen werden. 

Zu § 23: 

Im Ahs. 3 Z. 4 sollte die Wendung "der geistigen und körper

lichen Eignung" durch die Wendung "der gesundheitlichen Eignung" 

ersetzt werden. 

Zu § 27: 

Die im Ahs. 3 vorgesehene Vorschreibung einer verkehrspsycholo

gischen Untersuchung sowie Teilnahme an einem Nachschulungskurs 

nach dem Erreichen von zwölf Punkten scheint sachlich nicht ge

rechtfertigt. Diese Maßnahme stellt höchstens eine unbillige 

Härte dar. Außerdem verursacht sie erhebliche, nicht zu recht

fertigende Kosten im Vergleich zu einer neuen vollständigen Len

kerausbildung . 

. Zu § 28: 

Das Delikt des Ahs. 2 Z. 6 sollte punktemäßig gleich gestellt 

werden mit jenem nach Ahs. 3 Z. 8. 

17/SN-46/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



- 6 -

Zu § 37; 

Im Abs. 1 Z. 2 müßte, um der Berufsbezeichnung im Ärztegesetz 

1994 zu entsprechen, die Wendung "sachverständige praktische 

Ärzte" durch die Wendung "sachverständige Ärzte für Allgemeinme

dizin" ersetzt werden. 

Zu § 40; 

Die Tiroler Landesregierung spricht sich entschieden gegen die 

im Abs. 8 vorgesehene Zweckwidmung der Strafgelder aus und ver

langt, die Zweckwidmung zu beseitigen. 

Bisher sind die nach den entsprechenden Bestimmungen des KFG 

1967 eingehobenen Strafgelder, die wegen der Höhe der verhängten 

Strafen ein nicht unerhebliches Ausmaß erreicht haben, nach § 15 

VStG dem Land für Zwecke der Sozialhilfe zugeflossen. Das Land, 

aber auch die Gemeinden müßten nun durch den Wegfall dieser 

Strafgelder mehr Mittel aus ihren Budgets für die Sozialhilfe 

aufbringen. Vielmehr wird der Bund für die mit der Vollziehung 

dieses Gesetzes verbundenen Kosten aufzukommen haben. 

Die hier in Abweichung von § 15 VStG vorgesehene Zweckwidmung 

der Strafgelder stellt jedenfalls einen massiven Verstoß gegen 

den zwischen dem Bund und den Ländern vereinbarten 

Konsultationsmechanismus dar. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der 

Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung; 

Dr. Arnold 

Landesamtsdirektor 

17/SN-46/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 7

www.parlament.gv.at



~. 

Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederästerr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

~Mh-

Für die Landesregierung: 

Dr. Arnold 

Landesamtsdirektor 
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